
BEKANNTMACHUNG 

AMT NIEPARS 
Der Amtsvorsteher 

- Der Gemeindewahlleiter -

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 09.04.2024 über die Zulassung der Wahlvorschläge in der Gemeinde Lüssow gern. § 20 
Landes- und Kommunalwahlgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) befunden und gibt diese somit gern. § 21 LKWG M-V bekannt. 

Bewerber/innen für die Gemeindevertretung in der Gemeinde Lüssow 

1 Christlich Demokratische Union Deutschland - CDU 

lfd. Nr. Nachname, Vorname Beruf oder Stand Ortsteile Geburtsjahr 

1 Kamphues, Thomas Bankkaufmann Langendorf 1958 

2 Grassow, David Selbständig Klein Kordshagen 1980 

3 Ross, Kati Erzieherin Langendorf 1975 

4 Rotseher, Sebastian Polizeibeamter Klein Kordshagen 1981 

5 Thomas, Robin Diplom-Verwaltungsbetriebswirt Langendorf 1987 

6 Rank, Daniel Wehrführer und Meister Langendorf 1986 

7 Kaempf, Lutz Kaufmann Langendorf 1955 
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Bewerber für die Wahl des ehrenamtlichen Büraermeisters in der Gemeinde Lüssow 
Christlich Demokratische Union Deutschland - CDU 

lfd. Nr. Nachname, Vorname Beruf oder Stand Ortsteile Geburtsjahr 

1 Kamphues, Thomas Bankkaufmann 1958 

Der Bewerber für das Bürgermeisteramt, Herr Thomas Kamphues, hat gern. § 21 i.V.m. § 66 Abs. 1 LKWG M-V erklärt, dass er keine Tätigkeiten für 
die Staatssicherheit der Deutsche Demokratischen Republik (Ministerium für Staatssicherheit/Amt für nationale Sicherheit) ausgeübt hat. 

Peter Forchhammer 
Gemeindewahlleiter 

nach § 16 Abs. 8 LKWG M-V zur Unvereinbarkeit von Amt und Mandat abgegeben. 

Die Bekanntmachung erfolgte gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Lüssow auf der Homepage des Amtes Niepars am 15.04.2024. 
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Langendorf


